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Landkreis: Heilbronn 
Gemeinde: Obersulm 
Gemarkung: Obersulm, Flur 3 (Eschenau) 

 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Rondell“ 
Begründung                 VORENTWURF 

Teil 1: Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplans 

1.1 Lage des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Das Plangebiet liegt am westlichen Ende der Kirchgasse, unweit der Ortsmitte des Obersulmer 
Teilorts Eschenau. Im Osten, Süden und Westen schließt es an die bestehende Bebauung an, 
unmittelbar südöstlich liegt die evangelische Kirche Eschenaus. Im Norden grenzt das 
Plangebiet an Streuobstwiesen und Gartenflächen (siehe Übersichtsplan). 

Das Plangebiet umfasst Teile der Flurstücke 18/2 und 8/3 (Kirchgasse). 
 

 

 
 
 
 
 

Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende 
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1.2 Erfordernis der Planaufstellung 

Gemäß § 1 (3) und § 2 (1) BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener 
Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei der Ausweisung von Flächen 
für den Wohnungsbau in Betracht kommen. 

Die Gemeinde Obersulm verzeichnet einen anhaltenden Bedarf nach Wohnraum, nicht zuletzt 
aus der ortsansässigen Bevölkerung. Um einen Beitrag zur Wohnraumversorgung zu leisten, 
kommen besonders Flächen in Betracht, durch die sich der Ortsrand sinnvoll abrunden lässt. 
Dies bietet sich im Gewann Rondell an, da sich die Flächen unmittelbar am Ortsrand befinden 
und von drei Seiten bereits von Wohnbebauung umgeben sind. Zudem ist das Baugebiet im 
Gemeindeeigentum, sodass die Grundstücke unmittelbar zur Bedarfsdeckung eingesetzt 
werden können. Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist erforderlich, da die Flächen im 
baurechtlichen Außenbereich liegen. 

Die vorliegende Baulandentwicklung führt nur zu einem geringen Verlust von landwirtschaftlich 
als Wiese/Grünland genutzten Flächen. Die Wertigkeit der in Anspruch genommenen Flächen 
fließt mit entsprechend hoher Gewichtung in die bauleitplanerische Abwägung ein. Aufgrund 
der Regelung des § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist die Notwendigkeit der Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen zu begründen, dabei sollen auch Ermittlungen zu den 
Möglichkeiten der Innenentwicklung zu Grunde gelegt werden: Baulücken und andere 
Nachverdichtungspotentiale in Eschenau sind nur langfristig zu mobilisieren und stehen zur 
unmittelbaren Bedarfsdeckung nicht zur Verfügung. Die Inanspruchnahme der 
landwirtschaftlichen Flächen ist deshalb erforderlich und unvermeidlich, wenn ein Beitrag zur 
Bedarfsdeckung im Wohnungsbau geleistet werden soll. Die Flächeninanspruchnahme fällt 
mit ca. 17 Ar zudem relativ gering aus, sodass die sich aus dem Flächenverlust ergebende 
Betroffenheit der landwirtschaftlichen Belange entsprechend gering ist. 

1.2.1 Vorausgehendes Verfahren / Planungshistorie 

Das Bebauungsplanverfahren „Rondell“ wurde am 25.07.2022 durch den 
Aufstellungsbeschluss nach § 13b BauGB förmlich eingeleitet. Die Möglichkeit eines 
Verfahrens zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren (§ 
13b BauGB) wurde durch den Gesetzgeber zeitlich beschränkt zur Deckung eines unmittelbar 
bestehenden Bedarfs nach Wohnbauflächen – ohne förmliche Umweltprüfung und auch 
außerhalb der Flächendarstellung des Flächennutzungsplans – geschaffen. Ein 
Auslegungsbeschluss wurde am 24.07.2023 gefasst, jedoch die Auslegung nicht durchgeführt. 

Am 18.07.2023 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden, dass das 
Verfahren gem. § 13b BauGB gegen den Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 der Richtlinie 2001/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (kurz: SUP-RL) verstoße, da es an 
der Umweltprüfung fehlt. Dies wurde als grober Verfahrensfehler gerügt. 

Verfahren nach §13b BauGB dürfen daher laut BVerwG wegen des Vorrangs des 
Unionsrechts nicht angewendet werden. Der beachtliche Verfahrensmangel habe die 
Gesamtunwirksamkeit des Bebauungsplans zur Folge.  

Um für das Verfahren „Rondell“ Rechtsicherheit zu erwirken bzw. das geplante Baugebiet zu 
realisieren, wird der Bebauungsplan hiermit, beginnend mit dem Aufstellungsbeschluss, in 
einem neuen Regelverfahren aufgestellt. 
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1.3 Planerische Vorgaben 

Der aktuell gültige Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Mischbaufläche dar. Der 
Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren fortgeschrieben. 

Die nordwestliche Hälfte des Plangebiets wird vom „Biotopverbund mittlere Standorte“ 
(Kernfläche) des Landes Baden-Württemberg überlagert. 

1.4 Topografie, momentane Nutzung 

Das Plangebiet ist weitestgehend eben, die mittlere Höhe beträgt etwa 213m üNN. 

Es wird momentan überwiegend als Grünland, auf dem Obstbäume verschiedener Größe 
vorhanden sind, bewirtschaftet. Im südlichen Teilbereich befindet sich eine Zufahrt zu den 
bestehenden, an das Plangebiet angrenzenden, Gebäuden. Nördlich des Plangebiets 
erstreckt sich ebenfalls Grünlandnutzung mit Obstbäumen. Im Osten, Süden und Westen des 
Plangebiets grenzt die bestehende Bebauung (Wohnhäuser) an. Die Kirchgasse (Flst. Nr. 8/3), 
und in ihrem weiteren Verlauf der Weg Flst. Nr. 12, ist in etwa bis zum Gebäude 16/1 befestigt 
und ausgebaut. 

1.5 Städtebauliche Zielsetzung und Planung 

1.5.1 Erschließungskonzept 

Das Plangebiet wird verkehrlich von Osten her über die „Kirchgasse“ an das Straßennetz 
Eschenaus angeschlossen. Wo es die angrenzende Bestandsbebauung zulässt erfolgt eine 
Aufweitung der Verkehrsfläche auf 5 m, um eine Begegnungsmöglichkeit Pkw/Pkw zu 
schaffen. Im weiteren Verlauf geht die Verkehrsfläche in den Weg Flst. Nr. 12 über, der nur 
bis auf Höhe des Wohnhauses Kirchgasse 16/1 ausgebaut ist. Die rückwärtigen Bauplätze 
werden über einen Anliegerweg erschlossen, der aufgrund der geringen zu erwartenden 
Frequenz auf das unbedingt erforderlich Maß reduziert ist. Ein Begegnungsverkehr ist hier 
nicht möglich, was durch die geringe Streckenlänge und den geradlinigen Verlauf akzeptabel 
ist.  

Insgesamt sind die Möglichkeiten für eine richtliniengetreue Dimensionierung der 
Verkehrsanlagen durch den gegebenen Bestand stark eingeschränkt, was in der Folge auch 
das vorgesehene Maß der baulichen Dichte bestimmt. Aufgrund der geringen zu erwartenden 
Verkehrsmenge, bei der ausschließlich mit Anliegerverkehr zu rechnen ist, ist eine gemischt 
genutzte Verkehrsfläche ausreichend. 

Aufgrund der Straßenbreiten ist das Parken im Straßenraum nicht möglich. Für die 
Unterbringung des ruhenden Verkehrs auf den Privatflächen wurde die Anzahl der Stellplätze 
deshalb auf 2,0 Stellplätze je Wohneinheit erhöht. 

1.5.2 Planungsrechtliche Zielsetzung 

Entsprechend des vorhandenen Bedarfs soll der Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) Flächen für die Errichtung von Wohnhäusern bereitstellen. Die in Allgemeinen 
Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, wie Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen, werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans, wodurch Konflikte innerhalb des 
Plangebiets und der Umgebung vermieden werden sollen. 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird über die Festlegung der Grundflächenzahl 
(GRZ) und der Höhe baulicher Anlagen bestimmt, wobei die maximale Höhe über die 
Festlegung eines höchsten Gebäudepunktes (HGP) in Metern über Normalnull bestimmt wird. 
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Da die Baugrundstücke relativ klein bemessen und zwei Stellplätze pro Wohneinheit 
festgesetzt sind, sind aus wasserdurchlässigem Material hergestellte Stellplätze und Zufahrten 
nicht auf die Grundflächenzahl anzurechnen. 

Die Bemessung des „höchsten Gebäudepunktes“ (HGP) erfolgt so, dass im Zusammenspiel 
mit der zulässigen Dachneigung die möglichen Gebäude auf eine Zweigeschossigkeit 
beschränkt werden. Damit entspricht die zulässige Bebauung dem Umgebungsmaßstab, 
insbesondere was die Gesamthöhe der Gebäude angeht. Die maximal zulässigen 
Erdgeschoßfußbodenhöhen orientieren sich ebenfalls an den umgebenden 
Bestandsgebäuden und gewähren bei entsprechender Bemessung einen ausreichenden 
Schutz durch Überflutungen, z.B. bei Starkregenereignissen. 

Für die Zulassung von Überschreitungen durch untergeordnete Bauteile usw. wird ein 
Ausnahmetatbestand gem. § 23 (3) Satz 3 BauNVO aufgenommen.  

Garagen und Carports sind innerhalb der festgelegten Baugrenzen zu errichten, zusätzlich 
sind diese auf den dafür ausgewiesenen Flächen zulässig, die an geeigneten Stellen 
ausgewiesen sind.  

Offene Stellplätze sind allgemein auch auf den nicht überbaubaren Flächen zulässig, wenn sie 
im Anschluss an die Verkehrsflächen errichtet werden. Diese Regelung dient der Entlastung 
der baurechtlichen Verfahren, indem diese städtebaulich nicht relevanten baulichen Anlagen 
vereinfacht zugelassen werden können. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass rückwärtige 
Bereiche, z.B. die Gärten der Grundstücke, versiegelt werden. 

1.5.3 Örtliche Bauvorschriften 

Im Rahmen der örtlichen Bauvorschriften werden im Plangebiet die Dachformen Satteldach 
(SD), Walmdach (WD) und Zeltdach (ZD) mit einer Dachneigung von 20°- 40° zugelassen. 
Damit fügt sich die geplante Bebauung in die Umgebung ein, es werden aber auch Gebäude 
mit flacherem Dach und voll zweigeschossiger Bebauung (kein Kniestock) ermöglicht. 

Darüber hinaus werden Regelungen zu Art und Höhe von Einfriedungen und Stützmauern 
getroffen. Die Höhenbeschränkungen sind erforderlich, um die Wirkung auf das Ortsbild zu 
minimieren. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind Abstandsvorgaben einzuhalten, damit 
die Befahrbarkeit der auf das unbedingt erforderliche Maß reduzierten Straßen gewährleistet 
ist. Für die privaten Grenzen gelten die Vorgaben des Nachbarrechtsgesetzes Baden-
Württemberg, sowohl hinsichtlich der Höhen als auch der Abstände. 

Die Zahl der Stellplätze je Wohneinheit wird erhöht und auf 2 Stellplätze/Wohnung festgelegt, 
dies ist aufgrund der beengten Straßen hier zwingend erforderlich. 

Zur Reduzierung des Regenwasserabflusses aus dem Plangebiet sind Retentionszisternen 
festgesetzt, was zur Verringerung der Hochwasserbildung beiträgt. 

1.6 Ver- und Entsorgung 

a) Das neue Baugebiet wird über die Infrastruktur in der Kirchgasse an die 
Trinkwasserversorgung der Gemeinde Obersulm angeschlossen. 

b) Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt in den vorhandenen Mischwasserkanal. 
Das Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Baugrundstücken in einer Zisterne 
zwischenzuspeichern und gedrosselt gemäß den Festsetzungen in den örtlichen 
Bauvorschriften in den Mischwasserkanal abzuleiten.  
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c) Müllbehälter sind am Tag der Leerung in der Kirchgasse bei Haus Nr. 14 abzustellen, wo 
auch heute bereits die Müllbehälter der Nachbargebäude am Tag der Leerung abgestellt 
werden. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz der Natur / stadtökologisch wirksame Maßnahmen 

Das Plankonzept strebt eine möglichst geringe Versiegelungsrate an, so sind die privaten Pkw-
Stellplätze und Zufahrten wasserdurchlässig auszuführen. Damit wird eine Verstärkung der 
Hochwassergefahr vermindert und die Grundwasserneubildung verbessert. 

Die festgesetzte Eingrünung mit Einzelbäumen dient darüber hinaus einer Minimierung der 
Auswirkungen auf den im Nordwesten des Plangebiets vorhandenen Biotopverbund mittlerer 
Standorte. Aufgrund der am Gebietsrand vorhandenen unterirdischen Leitung 
(Abwasserkanal) kann entlang des nördlichen Plangebiets keine Eingrünung durch z.B. einen 
flächigen Pflanzzwang festgesetzt werden. Zur Minimierung der Planauswirkungen werden an 
geeigneten Stellen die vorhandenen Bäume mit Pflanzbindung belegt, wodurch dort ein 
Eingriff in die Lebensräume vermieden werden kann. 

1.8 Planstatistik 

Gesamtfläche des Plangebietes, davon ca. 17 Ar 

Wohnbaufläche ca.  14 Ar 

Verkehrsfläche ca.   3 Ar 

1.9 Auswirkungen der Bauleitplanung 

Die Umsetzung der Planung hat Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Umwelt. Diese 
werden im Teil 2 der Begründung, dem Umweltbericht, dargestellt und bewertet. Teil des 
Umweltberichts ist eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. 

Die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange wird in einem separaten Fachgutachten 
geprüft (vgl. Anlage 1 der Begründung). 

Für das Baugebiet wurde eine Starkregenbetrachtung durchgeführt (vgl. Anlage 2 der 
Begründung). Die Berechnung erfolgte nach den Ansätzen des Leitfadens „Kommunales 
Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg“. Die Starkregensimulationen zeigen, 
dass das Baugebiet Rondell selbst bei einem extremen Starkregenereignis nur gering 
gefährdet ist, da durch das Baugebiet kein Fließhindernis entsteht und die bestehenden 
Fließwege unverändert bestehen bleiben. Hinweise auf die bauliche Eigenvorsorge wurden in 
den Bebauungsplan übernommen. 

 

Gefertigt:  
Untergruppenbach, den 27.11.2023 

 
 
Käser Ingenieure 
Ingenieurbüro für Vermessung und Stadtplanung 
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Teil 2 der Begründung 

Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung  

Roland Steinbach 

Freier Landschaftsarchitekt bdla 

Zum Buschfeld 5 

74613 Öhringen 

 

 

Anhang der Begründung 

Artenempfehlung zum Pflanzzwang  

Liste / Flyer Landkreis Heilbronn 

 

 

Anlagen der Begründung 

Anlage 1: Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung  

angefertigt durch: 

Dipl.-Biol. Dieter Veile 

Amselweg 10 

74182 Obersulm 

Anlage 2: Starkregenbetrachtung 

angefertigt durch: 

BIT Ingenieure AG 

 Lerchenstraße 12 

74072 Heilbronn 



HEIMISCHE 
GEHÖLZE 
 
EMPFEHLUNGEN ZUR ARTENAUSWAHL 
UND PFLANZUNG IM LANDKREIS
HEILBRONN

BEDEUTUNG HEIMISCHER 
GEHÖLZE

Bäume und Sträucher übernehmen vielfältige 
Aufgaben in der freien Landschaft:

 > Sie sichern die Ufer entlang von Fließ- und 
Stillgewässern und vermindern die Boden- 
erosion an Feldrainen und Böschungen.

 > Sie verbessern den Lärm- und Sichtschutz  
entlang von Straßen und Wegen und wirken 
sich vorteilhaft auf das Kleinklima aus.

 > Sie gliedern die Landschaft und binden  
Gebäude in ihre Umgebung ein.

 > Sie sind ein unverzichtbarer Lebensraum für 
die heimische Tier- und Pflanzenwelt und  
bieten Nahrung, Nistplatz und Schutz.

 > Sie erhöhen den Erholungs- und Freizeitwert 
der Landschaft.

VERWENDUNG HEIMISCHER 
GEHÖLZE

Damit eine Pflanzung in der freien Landschaft 
Erfolg hat, müssen die gewählten Gehölzarten  
sowohl standortgerecht als auch naturraum- 
typisch sein. 

Standortgerechte Gehölze wachsen gut an, sind
wüchsig und benötigen wenig Pflege. Naturraum-
typische Gehölze haben sich im Laufe der Jahr-
tausende an das Klima des jeweiligen Naturraums
angepasst. Die Blüten und Früchte bieten vielen
Insekten, Vögeln und Kleinsäugern Nahrung.

Die beste Pflanzzeit ist der Herbst. Pflanzen
erhalten Sie bei Ihrer Baumschule vor Ort.

Außerhalb von geschlossenen Ortschaften dürfen
nach § 40 (4) Bundesnaturschutzgesetz nur  
heimische Gehölze gepflanzt werden. Im Landkreis 
Heilbronn sind dies die im Innenteil genannten 
Bäume und Sträucher. Diese Einschränkung gilt 
nicht für den Anbau von Pflanzen in der Land- und 
Forstwirtschaft.

KONTAKT

POSTADRESSE
Landratsamt Heilbronn
Bauen, Umwelt und Nahverkehr
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn

DIENSTSTELLE
Kaiserstraße 1
74072 Heilbronn

TELEFON
07131 994-380

E-MAIL
bauen-umwelt-nahverkehr@landratsamt-heilbronn.de

INTERNET
www.landkreis-heilbronn.de



BÄUME
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Quercus petraea
Quercus robur
Salix alba
Salix fragilis
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus minor
Umus glabra

STRÄUCHER
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Frangula alnus
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rubus fruticosus
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Salix caprea
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Viburnum opulus

Feld-Ahorn
Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Schwarz-Erle
Hänge-Birke
Hainbuche
Rotbuche
Esche
Zitterpappel
Vogel-Kirsche
Traubenkirsche
Eberesche
Speierling
Elsbeere
Trauben-Eiche
Stiel-Eiche
Silber-Weide
Bruch-Weide
Winter-Linde
Sommer-Linde
Feld-Ulme
Berg-Ulme

Haselnuß  
Roter Hartriegel
Eingriffliger Weißdorn
Pfaffenhütchen
Faulbaum  
Rote Heckenkirsche
Schlehe  
Brombeere  
Kreuzdorn  
Hunds-Rose  
Wein-Rose  
Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Sal-Weide  
Purpur-Weide
Mandel-Weide
Korb-Weide  
Gewöhnlicher Schneeball

BOTANISCHER 
NAME

DEUTSCHER 
NAME VERWENDUNG STANDORT / BODEN

b,d,f
a,b,d,e,f
a,b,d,e,f
c,d,e,f
a,e
a,b,d,f
a,d,f
a,b,c,d,e,f
c,e,f
a,b,d,f
a,c,e,f
a,b,d,e,f
a,d,f
a,b,d
a,b,d,f
a,b,d,f
a,c,f
a,c,f
a,d,e,f
a,d,e,f
a,b,d,e,f
a,d,f

b,d,e,f
b,c,d,f
a,b,d,f
a,b,c,d,f
b,c,d,e,f
b,d,f
b,d,e,f
b,c,d,e,f
b,d,f
b,d,e,f
b,d,f
a,b,d,e,f
a,b,c,d,e,f
a,b,c,e,f
b,c,e,f
b,c,e,f
b,c,e,f
a,b,c,d,f

1,4,5,6
4,5,6
3,5,6
2,3,5,6
1,4,5,
3,4,5,6
1,2,5,6
1,3,5,6
3,4,5,6
4,5,6
3,5,6
2,3,4,5,6
1,4,5,6
4,5,6
4,5
4,5
1,3,5
3,5
4,5,6
1,3,5,6
1,3,4,5,6
3,5,6

1,2,3,4,5,6
1,3,4,5,6
1,4,5,6
1,3,4,5,6,
2,3,5,6
1,3,4,5
1,4,5
2,3,4,5,6,
1,4,5,6
5,6
1,4,5
3,5,6
2,3,6
3,4,5,6
1,3,4,5,6
1,3,5,6
1,3,5
3,5,6

LEGENDE

a = Einzelstellung
b = Feldhecke
c = Ufergehölz
d = Vogelschutzgehölz
e = Pioniergehölz
f = Bienenweide

LEGENDE

1 = kalkhaltig
2 = sauer
3 = feucht-nass
4 = trocken
5 = sonnig
6 = halbschattig
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